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verhältnismässig kurzer Zeit imstande ist, die

Nahrung zuzubereiten.
Das Wasser kann in einer halben Stunde, bei

ganz kalter Witterung in 3/** Stunden zum Sieden

gebracht werden.

Diese transportablen Feldküchen, deren bis jetzt
von der kantonalen Militärdirektion für vier
Bataillone angeschafft wurden, sind nun in den

letzten Monaten von den Truppen der III. Division

erprobt worden : bei den Herbstübungen
war einem Bataillon eine Küche sowohl am Ein-

rückungstag als während des Vorkurses zugeteilt,
ferner wurden diese Küchen in den Infanterie-
Rekrutenschulen der III. Division und dann auch
bei den diesjährigen Wiederholungskursen der

Landwehr-Infanterie benutzt.
Sowohl der Herr Kreisinstruktor der III. Division

als auch die Truppenkommandanten sprechen
sich sehr anerkennend über diese Küchen aus,
sie seien leicht beweglich, das Essen sei rasch

und viel schmackhafter gekocht als in den

Kompagnie-Feldküchen, die Bedienung sehr leicht
und der Holzverbrauch ein sehr geringer.

Es wird sich nun fragen, ob diese Feldküche
nicht so vervollkommnet werden könnte, dass

daraus die fahrbare Feldküche der Infanterie
erstehen würde.

Eidgenossenschaft.
Ernennungen. Zu Hauptleuten der Artillerie und Bat-

teriekornmandanten werden ernannt die Oberleutnants:
Karl Andreae, von Eleurier, in Cremine, Batt. 31. Robert
Corti, von uud in Winterthur, Batt. 65. Gustav Bischoff,
von uud in Basel, Batt. 27. Heinrich Potterat, von
Chavanne le Chêne, in Yverdon, Batt. 24. Max Müller,
von Rapperswil, St. Gallen, in Zürich, Batt. 45. Ernst
Heer von Glarus, in Thun, Gebirgsbatt. 3.

Nachgenannte Leutnants der Genietruppen werden zu
Oberleutnants befördert : Ernst Gutzwiller, von Therwil,
in Basel. Komp. II, Halbbat. 5; Jakob Buchli, von Chur,
in Winterthur, Komp. II, Halbbat. 8 ; Friedrich Kesselring

von Märstetten, in Zürich, Komp. II, Halbbat. 7 ;

Henri Cuenod von Corsier und Vivis, in Lausanne,

Komp. I, Halbhat. 1 ; Paul Reutter von Thielle, in
Chaux-de-Fonds, Komp. II, Kriegsbrückenabteilung 1.

A n s 1 a n d.

England. In einer in Maidenhead gehaltenen Rede hob
Lord Roberts die grosse Bedeutung der Schiesskunst für
die Landesverteidigung hervor. Er müsse von seinem
Vaterlande fordern, so führte der Feldmarschall aus,
dass alle körperlich geeigneten Männer, die dazu berufen
werden könnten, die Grenzen des Staates zu schützen,
mit Geschick zu schiessen verständen und mit ihrer
Waffe vertraut seien. Das gegenwärtige Dienstgewehr
besitze eine Tragweite von 3000 Yards. In der Tat
könnten sich auf den Schlachtfeldern der Gegenwart
Truppenteile auf Entfernungen unter 2000 Yards nur
mit äusserster Umsicht bewegen. Aus diesem Grunde
müssten Männer, die in den Kampf für das Vaterland
hinauszögen, ihre Gewehre zu gebrauchen verstehen.
Er hege die grösste Hochachtung vor dem Volunteer-
dienst, hielte es jedoch nicht für schön oder gar richtig,

dass nur die Volunteers zum Schutze des Vaterlandes
aufgerufen würden, es sei vielmehr die Pflicht jedes
Mannes, König und Vaterland zu schützen. Hoffentlich
nähme jeder junge Mann seine Worte zn Herzen und
handle danach u. 8. w. (Army and Navy Gazette.)

Japan. Die offizielle japanische
Verlustliste. Das statistische Bureau des japanischen
Kriegsministeriums hat die Arbeiten zur Feststellung
der Verluste des Heeres während des Feldzuges gegen
die Russen jetzt abgeschlossen und das Ergebnis den

japanischen Zeitungen zwecks Veröffentlichung zur
Verfügung gestellt. Es darf als endgiltig angesehen werden,
denn als letzten Zeitpunkt, auf den die Feststellung sich
noch erstreckt, finden wir den 30. November, also einen

Tag, der am Ende eines Zeitraumes von drei Monaten
nach Abschluss des Waffenstillstandes auf dem Kriegstheater

liegt. Die Zusammenstellung ergibt folgendes:
1. Gefallen 47,152, ihren Wunden erlegen 11,424, an

Krankheiten verstorben 21,802 Mann. Zusammen 80,378
Tote.

2. Von diesen 80,378 Toten waren Offiziere 2113,
Unteroffiziere und Mannschaften 76,908, Niehtkämpfer
1357.

3. Auf die verschiedenen Truppengattungen verteilen
die Verluste an Toten sich so: Gendarmen (14, Infanterie

64,485, Kavallerie 829, Artillerie 3957, Pioniere
1944, Train 8130, Generalquartiermeisterei 81, Ärzte
und ärztliches Personal 517, Rossärzte nnd rossärztliches
Personal 11, Musiker 3. Nichtkämpfer 1357.

4. Von den einer Krankheit Erlegenen starben im
Felde 16,982, nach der Überführung in die Heimat 4820,

insgesamt 21,802 Mann.
Die Zusammenstellung ergibt mehrere besonders

interessante Tatsachen. Erstens zeigt sie den hohen Stand
der ärztlichen Wissenschaft der Japaner. Von 153,673
im Gefecht Verwundeten und 16,456 sonst Verletzten —
wir kennen diese Zahlen aus früheren Veröffentlichungen
Tokioter Blätter — sind nur 11,425 gestorben. Das

sind noch nicht 7 vom Hundert! Und von den 203,270
an gewöhnlichen, sowie 17,866 an ansteckenden Krankheiten,

zusammen 221,136 Erkrankten wurden nur 12,802
nicht geheilt. Die japanischen Ärzte stellteu somit 90

vom Hundert aller Kranken im Felde wieder her.

Wir sehen ferner, dass der russisch-japanische Krieg
einer der blutigsten war; forderte er doch 80,378 Tote

und 170,129 Verwundete. Dieser Viertelmillion gegenüber

steht im Kriege 1870/71 auf deutscher Seite ein

Verlust von 129,680 Mann, worunter 40,743 Tote — das

ist ungefähr die Hälfte. Dieser gewaltige Unterschied
verliert nichts an Bedeutung dadurch, dass der japanisch-
russische Krieg länger währte, als der deutsch-französische,

denn die längere Zeitdauer wird reichlich durch
die geringere Kopfstärke des japanischen Heeres

aufgewogen.

Weiterhin finden wir, dass die Japaner auf 37

Unteroffiziere und Mannschaften 1 Offizier verloren haben.

Bei den Deutschen war 1870/71 das Verhältnis 20 zu 1.

Die Divisionen, welche die schwersten Verluste hatten,
sind die 9., 11. und 1. Sie bildeten den Kern des

Belagerungsheeres von Port Arthur und haben diese Ehre
mit doppelten Menschenhekatomben bezahlt.

Die hohe Verlustziffer beim Train — 8130 Mann —
endlich könnte auf den ersten Blick überraschen : aber

der japanische Train in der Mandschurei setzte sich aus

den schwächsten Leuten zusammen und hatte dort die

härteste Arbeit zu verrichten. Dass die Infanterie bei

dem Gesamtverlust der Japaner an Toten und Verwundeten

mit mehr als 3/4 beteiligt ist, erklärt sich aus

Stärkeverhältnis und Kampfart dieser AVaffe ohne

weiteres. („Neue mil. Blätter.")
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